Merkblatt für ehrenamtlich Tätige: Verfahren Prüfung erweitertes Führungszeugnis

1. Beantragen Sie Ihr erweitertes Führungszeugnis beim Einwohnermeldeamt:
1. Bitte beantragen Sie im zuständigen Einwohnermeldeamt unter Vorlage des beigefügten Formulars (A–2: Aufforderung zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses und Bestätigung für die Gebührenbefreiung) und Ihres Personalausweises ein kostenloses aktuelles erweitertes Führungszeugnis (nicht älter als 3 Monate). Alternativ können Sie Ihr erweitertes Führungszeugnis auch digital beantragen. Beachten Sie hierfür die Informationen unter dem folgenden Link: BfJ - Führungszeugnis (bundesjustizamt.de)

2. Schicken Sie Ihr erweitertes Führungszeugnis an die Zentrale Prüfstelle: 
2. Das Bundeszentralregister schickt Ihnen das Führungszeugnis direkt an Ihre Privatadresse. 
3. Legen Sie Ihr Führungszeugnis (Original oder beglaubigte Kopie) in Umschlag U-2 (mit dem Aufdruck: Vertraulicher Inhalt: Führungszeugnis), verschließen Sie diesen. 
4. Legen Sie den verschlossenen Umschlag U-2 in den Rückumschlag U-1 (Aufdruck: Adresse der Zentralen Prüfstelle im Erzbischöflichen Ordinariat), verschließen und vervollständigen Sie diesen mit Ihrem Absender und schicken Sie diesen auf dem Postweg zur Einsichtnahme an die Zentrale Prüfstelle im Ordinariat. 

3. Prüfung des Erweiterten Führungszeugnisses durch die Zentrale Prüfstelle:
5. Die Zentrale Prüfstelle prüft, ob relevante Einträge gemäß §72a SGB VIII vorhanden sind und dokumentiert die Einsichtnahme. 
6. Nach Einsichtnahme wird Ihnen Ihr Erweitertes Führungszeugnis wieder an Ihre Privatadresse zurückgesandt.
 
    4. Dokumentation der Einsichtnahme und Information an den Träger / die Kirchengemeinde: 
7. Die Dokumentation der Einsichtnahme wird anschließend von der Zentralen Prüfstelle in einem verschlossenen Umschlag an den Träger/die Kirchengemeinde zur Dokumentation in der Sammelakte gesendet. Der verschlossene Umschlag (Vertraulich!) darf von diesem/dieser nicht geöffnet werden! Er verbleibt ungeöffnet in der Sammelakte. 
Auf der Vorderseite des Umschlags werden folgende Daten übermittelt: 
- Vorname Name; Geburtsdatum; Ausstellungsdatum des vorgelegten Zeugnisses; Datum der Einsichtnahme durch die Zentrale Prüfstelle
8. Der Träger/die Kirchengemeinde legt die Dokumentation in der Sammelakte zusammen mit der unterschriebenen Erklärung zum grenzachtenden Umgang und der Teilnahmebescheinigung an einer Präventionsschulung ab.
9. Die Daten werden beim Träger/bei der Kirchengemeinde entsprechend der geltenden Datenschutzbestimmungen gespeichert.
10. Wenn ein relevanter Eintrag gemäß §72a SGB VIII vorhanden ist, wird die personalverwaltende Stelle umgehend informiert. 

Bei Minderjährigen muss eine sorgeberechtigte Person einbezogen werden.
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